
 
Bitte zurück an Absender 

SEPA-Basislastschriftmandat 

 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers 

 

Stiftung Schönstätter Marienschule Verwaltung 
 
Kapellenstr. 60 
 
46325 Borken 
 
DEUTSCHLAND 
 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

 

DE68ZZZ00000356869 

 
Mandatsreferenz 

 

Wird nachgereicht 

 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 
Zahlungsart 

 

Wiederkehrende Zahlung  
 

 
Name und Adresse des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 

 
 

 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) 

 
 

 
Ort / Datum 
 

 
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 



Zuwendungserklärung  

 
gegenüber der  
 
Stiftung der Schönstätter Marienschule in Vallendar, Kapellenstraße 60, 46325 
Borken, Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000356869 

- Zuwendungsempfänger –  
 
 

durch  

Herrn/Frau/Herrn und Frau  
 
.................................................................................................................... 
- Zuwendender –  

 
 
Hiermit erklärt sich der Zuwendende bereit zur Zahlung von monatlich 

 
     15 €                       30 €                   45 €         ____  €           
 
Der Einzug soll erfolgen: 
monatlich       vierteljährlich  
 
an den Zuwendungsempfänger. Die Zuwendungen sollen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis durch Sepa-Lastschriftmandat gezahlt 
werden.  
 
Diese Zuwendungserklärung ist von dem Zuwendenden mit einer Frist von 6 Wochen zum 

jeweiligen Quartalsende schriftlich kündbar. Die freiwillige Zuwendung zur „Stiftung der 
Schönstätter Marienschule in Vallendar“ bzw. die Kündigung dieser Zuwendung hat keinen 

Einfluss auf die Gewährung des Schulplatzes. Die Kündigung erbitten wir schriftlich.  
 
Der Bankeinzug soll ab folgendem Datum (jeweils 1. des Monats) erfolgen: 

 

Datum………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… .. 
(Ort/Datum)                                                                                                       (Unterschrift(en) 
 
Adresse: 

.................................................................................................................... 

E-Mail: 

…………………………………………………………………….……………… 

 

Mit Ihrer Zuwendungserklärung nimmt die Stiftung Ihre Adresse und Ihre Bankverbindung auf. Durch 
Ihre Zuwendung und die damit verbundene Anerkennung der Stiftungssatzung stimmen Sie der 
Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke der Stiftung zu. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt und nicht weitergegeben. Für die Stiftung gilt die „Kirchliche Datenschutzregelung 
der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts (KDR-OG)“ in der jeweils geltenden Fassung. 



für Ihre Unterlagen 

SEPA-Basislastschriftmandat   Zweitschrift für Ihre Unterlagen 

 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers 

 

Stiftung Schönstätter Marienschule Verwaltung 
 
Kapellenstr. 60 
 
46325 Borken 
 
DEUTSCHLAND 
 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

 

DE68ZZZ00000356869 

 
Mandatsreferenz 

 

Wird nachgereicht 

 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

 
Zahlungsart 

 

Wiederkehrende Zahlung  
 

 
Name und Adresse des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 
 

 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen) 

 
 

 
Ort / Datum 
 

 
Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 



Zuwendungserklärung ( Zweitschrift) 

 
gegenüber der  
 
Stiftung der Schönstätter Marienschule in Vallendar, Kapellenstraße 60, 46325 
Borken, Gläubiger-ID: DE68ZZZ00000356869 

- Zuwendungsempfänger –  
 
 

durch  

Herrn/Frau/Herrn und Frau  
 
.................................................................................................................... 
- Zuwendender –  

 
 
Hiermit erklärt sich der Zuwendende bereit zur Zahlung von monatlich 

 
     15 €                       30 €                   45 €         ____  €           
 
an den Zuwendungsempfänger. Die Zuwendungen sollen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis durch Sepa-Lastschriftmandat gezahlt 
werden.  
 
Diese Zuwendungserklärung ist von dem Zuwendenden mit einer Frist von 6 Wochen zum 

jeweiligen Quartalsende schriftlich kündbar. Die freiwillige Zuwendung zur „Stiftung der 
Schönstätter Marienschule in Vallendar“ bzw. die Kündigung dieser Zuwendung hat keinen 

Einfluss auf die Gewährung des Schulplatzes. Die Kündigung erbitten wir schriftlich.  
 
Der Bankeinzug soll ab folgendem Datum (jeweils 1. des Monats) erfolgen: 

 

Datum………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… .. 
(Ort/Datum)                                                                                                       (Unterschrift(en) 

 
Adresse: 

.................................................................................................................... 

E-Mail: 

…………………………………………………………………….……………… 

 

Mit Ihrer Zuwendungserklärung nimmt die Stiftung Ihre Adresse und Ihre Bankverbindung auf. Durch 
Ihre Zuwendung und die damit verbundene Anerkennung der Stiftungssatzung stimmen Sie der 
Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke der Stiftung zu. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt und nicht weitergegeben. Für die Stiftung gilt die „Kirchliche Datenschutzregelung 
der Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts (KDR-OG)“ in der jeweils geltenden Fassung. 
 


